
Österreichische Ausbildungs- 

und Prüfungsordnung 

Ö.A.P.O. 



Ausgabe Februar 2008 

A. Ausbildungsregulativ 

  Stand 12.11.2007 

 Durchführungsbest. zum Ausbildungsregulativ 

  Stand 17.01.2008 

B. Richterregulativ 

  Stand 10.10.2006 

 Durchführungsbest. zum Richterregulativ 

  Stand 17.07.2007 

C. Parcours- und Geländebauregulativ 

  Stand: 13.01.2007 
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D.  Richtlinien f.d. Kennzeichnung von Reit- u. Fahrbetrieben 
  Stand: 1.7.2006  
E.  Österreichische Pferdepfleger- Abzeichen 
  Stand: 1.1.1995 
F.  Regulativ für die Ausbildung von Wanderreitführern 
  Stand: 27.02.2008 
G.  Regulativ für die Ausbildung von Pferdesport & Spiel – 

Bewerter 
  Stand: 01.07.2006 
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H.  Regulativ für die Ausbildung von Pferdesamaritern 
  Stand 22.10.2007 
 

I. AUSBILDUNG VON PFERDESPORTTIERÄRZTEN 
  Stand 22.10.2007 

 

J. Regulativ für die Ausbildung von FEI-Stewards 
 Stand 23.11.20011 

 

K. Regulativ für die Ausbildung von Hindernis-richtern bei 
Fahrturnieren 

 Stand 1.1.1995 

 
 
 



Ausbildung wird durchgeführt: 

 

OEPS   

Bundesfachverband für Reiten und Fahren  

FENA-AUSBILDUNG 

BSPA   

Bundessport Akademie 

STAATLICHE AUSBILDUNG 

 

ÖSTERREICHISCHES KURATORIUM FÜR THERAPEUTISCHES 
REITEN 



§ 30 Übungsleiter Reiten (FENA) 

1. Übungsleiter Reiten (FENA) ist eine nach den folgenden 
Bestimmungen ausgebildete und fachkundige Person, die 
befähigt ist, den Übungsbetrieb im Breitensport zu leiten. 

 

2. Der Lehrgang zur Ausbildung von Übungsleitern Reiten (FENA) 
hat zur Aufgabe, die Teilnehmer eingehend mit den 
fachlichen und erzieherischen Aufgaben eines Übungs-
leiters Reiten (FENA) vertraut zu machen. 



§ 30 Übungsleiter Reiten (FENA) 

3. Voraussetzungen für die Zulassung zur Ausbildung: 
 

a) Eignungsprüfung 
  

oder 
 

– Turniererfolgen der letzten 2 Jahre    

–  3 Stil-Springprüfungen der Kl. L mit mind. der Wertnote 
6,2 

–  3 Dressurprüfungen der Kl. L mit mind. der Wertnote 
6,2 

 



§ 30 Übungsleiter Reiten (FENA) 

b) Weitere Zulassungsbedingungen: 
  

– Mindestalter von 18 Jahren  

– Kurs für "Erste Hilfe"  

– Reiterlizenz R1 
 

c) Die Kosten der Eignungsprüfung tragen die Prüfungswerber 



1. Voraussetzungen für die Zulassung zur 
Ausbildung 

Diese Prüfung umfasst: 
 

• Reiten von Ausschnitten einer Dressurprüfung der Klasse A 

• Reiten des Standardparcours aus der Standardparcours-
Sammlung des OEPS (Höhe der Hindernisse max. 1,0 m) 
nach einem methodischen Aufbau über Einzelhindernisse; 

• Longieren eines reiterlosen Pferdes. 



2. Lehrgang für die Ausbildung zum 
Übungsleiter Reiten (FENA) 

• Der Lehrgang hat eine Dauer von mindestens 8 1/2, maximal 
10 Tagen  

• Die Dauer wird vom durchführenden LFV bestimmt.  

 (mindestens 85, max. 100 Unterrichts-einheiten à 45 
Minuten). 

 

Der Lehrgang hat in jedem Fall die nachstehend angeführten 
Gegenstände im angegebenen Stundenausmaß zu umfassen: 



Mindestumfang und Stoff 

a) Reittheorie               8 UE 
b) Sattel- und Zaumzeugkunde         3 UE 
c) Pferdehaltung              5 UE 
d) Exterieur- und Veterinärkunde      8 UE 
e) ÖTO                                           1 UE 
f) Sportbiologie und Erste Hilfe         6 UE 
g) Pädagogik, Didaktik, Methodik           3 UE                                
h) Trainings- und Bewegungslehre         5 UE 
i) Allg. Rechtsgrundlagen, Haftung des Reitausbildners                   

 2 UE 
j) Praktische u. prakt.-methodische Übungen  34 UE 
k) Longieren                                                12 UE 

                       Summe 87 UE 



3. Kommissionelle Abschlussprüfung 

Die Prüfung besteht aus: 

a) Praktische Übungen (Eigenkönnen); 

b) Praktisch-methodische Übungen (Lehrauftritt); 

c) Anfängerunterricht an der Longe; 

d) Schriftliche Theorieprüfung in den Gegenständen (2.4 a-h). 



Ausbildungslizenzen 

1. Für die Erteilung von Unterricht in allen Sparten des 
Pferdesportes müssen die Ausbildungskräfte im Besitz 
einer gültigen „Ausbilderlizenz FENA“ sein. 

2. Als Befähigungsnachweis für die Erlangung der Lizenz 
gelten: 

1. Staatliche Zeugnisse 

2. FENA Zeugnisse 



Ausbilderlizenz 

• Gültigkeitsdauer von zwei Kalenderjahren 

• Verlängerung der Gültigkeitsdauer: 

– vorgeschriebene Anzahl von den vom OEPS, 
Hauptreferat Ausbildung,  

– anerkannten Fortbildungsveranstaltungen 



Ruhen und Verfallen 

Die Lizenz ruht, wenn die anerkannten 
Fortbildungsveranstaltungen nicht nachweisen werden 
können. 

Die Lizenz verfällt, wenn sich die Ausbildungskraft eines des 
Ansehens der Reiterei schädigenden Verhaltens schuldig 
gemacht hat. 

Das Ruhen oder der Verfall der Lizenz wird in den offiziellen 
Mitteilungen des OEPS einmal jährlich veröffentlicht. 

 



INTERNATIONALER TRAINER PASS  
EQUESTRIAN TRAINERS PASSPORT 

Nach 3 jähriger Diskussions- und Entwicklungszeit unter dem Vorsitz 
des englischen Reitverbandes (The British Horse Society) wurde 
in Über-einstimmung mit 27 Nationen der Internationaler 
Trainer Pass eingeführt. 

Dieser ist ein internationales Dokument, in welchem die 
Qualifikation eines Ausbilders bestätigt wird.  

Er dient österreichischen Ausbildern, die im Ausland arbeiten 
wollen, zur leichteren Identifikation ihres Ausbilderniveaus.  

Die Ausstellung in Österreich erfolgt durch den OEPS.  



INTERNATIONALER TRAINER PASS  
EQUESTRIAN TRAINERS PASSPORT 

Stufe Ausbildung Beschreibung 

1 REITWART (FENA) Unterricht mit einge-schränkter 
Eigenverantwortung, 
normalerweise unter Aufsicht 
von Trainern der Stufe 2 und 3 

2 REITINSTRUKTOR 
BEREITER (FENA) 
REITTRAINER 

Selbständiges Training mit 
Verantwortung für alle Bereiche 
des Unterrichtes 

3 REITLEHRER 
(FENA) 

Selbständiger Lehrer 

REITMEISTER 
(FENA) 

Internationaler Experte 



INTERNATIONALER TRAINER PASS  
EQUESTRIAN TRAINERS PASSPORT 

Vorgangsweise zur Ausstellung des Passes: 

1. Die Ausstellung eines Passes muß schriftlich über den 
zuständigen LFV beim OEPS unter Angabe des 
Ausbildungsniveaus beantragt werden.  

2. Nach Bezahlung der in der Gebührenordnung festgelegten 
Ausstellungsgebühr erhält der Antragsteller den "Equestrian 
Passport".  

3. Der Pass hat eine Gültigkeit von 10 Jahren unter der 
Voraussetzung, daß er von der zuständigen FN jährlich 
bestätigt wird. 











Anerkennung bzw. Gleichstellung von 
ausländischen Zeugnissen 

1. Zeugnisse über im Ausland abgelegte Prüfungen von Personen 
mit ordentlichem Wohnsitz in Österreich oder von 
österreichischen Staatsbürgern mit ordentlichem Wohnsitz im 
Ausland können über deren Antrag nach Überprüfung anerkannt 
und mit der entsprechenden österreichischen Ausbildung 
gleichgestellt werden. 

2. Die Gleichstellung mit einer staatlichen Ausbildung wird von der 
für diese Ausbildung zuständigen staatlichen Stelle 
ausgesprochen, jene mit FENA-Ausbildungen vom OEPS. 



Anerkennung bzw. Gleichstellung von 
ausländischen Zeugnissen 

3. Voraussetzung für eine Anerkennung bzw. Gleichstellung:  

Für eine Gleichstellung mit einer staat-lichen Ausbildung 
gelten die Verordnungen des Schulunterrichtsgesetzes in 
der jeweils gültigen Fassung. 

Für eine Gleichstellung mit einer FENA-Ausbildung 
müssen der Lehrgang sowie die Anforderungen bei der 
Prüfung hinsichtlich der Bildungshöhe und Vermittlung 
praktischer Kenntnisse dem FENA-Niveau entsprechen.  



Anerkennung bzw. Gleichstellung von 
ausländischen Zeugnissen 

Im Zweifel können Feststellungsprüfungen in einem oder 
mehreren Gegenständen verlangt werden. 

Der Antragsteller muss seinen Unterricht in deutscher 
Sprache abhalten können. 

  

4. Im Falle einer Gleichstellung durch den OEPS stellt dieser ein 
Zeugnis mit der entsprechenden FENA-Qualifikation aus. 
 



Zentrale für Traberzucht und 
Rennen in Österreich 

Der behördlich anerkannten Zentrale obliegt 

die Förderung der Traberzucht sowie die 

Leitung und Beaufsichtigung des gesamten 

Trabrennbetriebes in Österreich 



Zentrale erlässt das österreichische Trabrenn-Reglement ( 

Ö.T.R. ), welches der Genehmigung des Bundesministerium 

für Land- und Forstwirtschaft bedarf 

Trabrenn-Reglement  



Mitglieder der Zentrale 

• Alle anerkannten und lizenzierten Trabrennvereine 
in Österreich 

• Vereine werden durch die jeweils von den 
einzelnen Vereinen bestellten Bevollmächtigten 
vertreten 

• Aufnahme der Mitglieder erfolgt durch die Leitung 
der Zentrale 



Rechte und Pflichten 

• Mitglieder haben durch ihre bevollmächtigten 
Vertreter das aktive und passive Wahlrecht. Sie sind 
berechtigt an den Einrichtungen der Zentrale 
teilzunehmen 

• Mitglieder sind verpflichtet, die Statuten und die 
Beschlüsse der Zentrale, sowie die Bestimmungen 
des Ö.T.R. zu beachten und die Beiträge und 
Gebühren ordnungsgemäß zu entrichten 



Zusammensetzung der Zentrale 

• Ständiger Delegierter des Bundesministeriums 
für Land und Forstwirtschaft ( jeweiliger 
Referent für Pferdezucht ) und neun 
Vertretern der anerkannten und lizenzierten 
Trabrennvereine in Ö 



Fahrlizenzen 

• Amateurfahrer-Lizenzen 

• Trainer-Lizenzen 

• Berufsfahrer-Lizenzen 

• Lehrlings-Lizenzen 



Propositionen 

• zur Abhaltung legaler Rennen notwendig 

• Name des Rennens 

• Dotation und deren Aufteilung 

• Festsetzung der zulässigen Kategorien von Pferden 
nach Alter, Nationalität, Gewinnst-höhe, Starts usw. 

• Distanz 

 



Ausgleichsbestimmungen 

 

• Rennen nach dem Geldpönalitätensystem 

 

• Handikaps  

 ( Ausgleich nach Einschätzung) 



Qualifikation der Fahrer 

• Amateurfahrer 

• Damenfahren 

• Rennen für Berufsfahrer 

• Rennen für Lehrlinge usw. 



Qualifikation der Pferde 

• Maiden- Rennen 

• Rennen für zweijährige Pferde 

• Rennen für dreijährige Pferde 

• Rennen für österreichische Pferde 

• Rennen für Pferde aller Länder 



besondere Arten von Rennen 

• Zuchtrennen 

• Trabreiten 

• Einsatz-Rennen 

• Wettstreit 

• Privatrennen 

• Zeitrennen 

• Rennen lokalen Charakters 

 ( Schlittenrennen)  



Galopprennsport in Österreich 



Das englische Vollblut 

• Das englische Vollblut ist eine Kunstrasse, ihre Wiege liegt in 
England. 

• Stuten der heimischen Landschläge und aus dem Orient 
eingeführte Hengste bildeten die Basis der Zucht. 

• Schluss der Gestütsbücher 1791 

• Nachkommen von 237 Stuten und 169 Hengsten 

• 1793 veröffentlichen die Gebrüder Weatherby alle Daten 
unter dem Titel  „AN INTRODUCTION TO A GENERAL 
STUDBOOK“ 

 



Das englische Vollblut 

• Auswahlkriterien für die Zucht war und ist Schnelligkeit und 
Leistungswille 

• International streng geregelt, jedoch verschiedene 
Auswahlkriterien in einzelnen Ländern möglich 

• Einzige Pferderasse weltweit in der zur Zucht NUR 
Natursprung erlaubt ist 

• Decksaison nördliche Hemisphäre von 15.Februar bis 15.Juli 

 



Das englische Vollblut 

• In Österreich und Deutschland dürfen Hengste nur dann 
zur Zucht verwendet werden, wenn sie bestimmte 
Kriterien erfüllen: 
 
* eigene Rennleistung  /  GAG 
* anatomische Korrektheit  
   Hoden, Gebiss 
 

• Stuten unterliegen keiner Begrenzung 

 

 



Das englische Vollblut 

• Von den ursprünglich 100 im Gestütbuch eingetragenen 
Stuten führen rund 40 ihre Blutlinien bis zum heutigen Tag 
weiter 

• Heute zählt man weltweit etwa eine halbe Million Pferde. 

• In ihrer Heimat nennt man Vollblüter THOUROUGHBRED, 
was nichts anderes als durchgezüchtet heisst 



Die Rennen 

• Ein englisches Vollblut beginnt seine Karriere meist im zarten 
Alter von 18 Monaten mit dem Einzug in den Rennstall 

 

• Epiphysenfugenschluss im distalen Radius mit ca. 24 
Monaten, früher als andere Rassen 

 

• Erste Rennen 2 jährig 

 

• Aufzuchtbedingungen sollten optimal sein! 



Galopprennen 

• Voraussetzung für die Teilnahme an Rennen ist der 
Pferdepass (Bluttypisierung, Microchip, Besitzverhältnisse, 
Schuldenfreiheit, Identifizierbarkeit, Impfungen) 

 

• Und dass das Pferd von einem lizenzsierten Trainer trainiert 
wird, der mit seinem Namen haftet (Doping, Trainingszustand) 

 

• Absolvierte Startprüfung 

 



Galopprennen 

• Flachrennen, Beginn Zweijährig 

– TURF (Gras) 

– DIRT  (Sand) 

 

• Hürdenrennen, Beginn Dreijährig 

 

• Jagdrennen 

 

• Cross Country 



Flachrennen 

• Altersgewichtrennen 
– reine Altersgewichtsrennen 

– klassische Rennen für Dreijährige ( z.B. DERBY ) 

– Rennen für einen bestimmten Jahrgang unter klassischen 
Bedingungen 

– Vergleichsrennen mehrerer Jahrgänge 

 

•  Grupperennen 

 

•  Handicap Rennen  (Ausgleichsrennen) 



Generalausgleichsgewicht  GAG 

• Ziel ist die Chancengleichheit der Pferde die gegeneinander 
laufen, um dem wettenden Publikum größtmögliche 
Spannung zu bieten 

• Das Jahresgeneralausgleichgewicht ist die aufgrund der 
Rennleistungen am Jahresende veröffentlichte 
Gewichtseinstufung. 

• Die Spanne des GAG reicht von ca. 40 kg für sehr schlechte 
Pferde bis zu ca. 110 kg für die Spitzengalopper. 

 


